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Einrichtung und Zusammensetzung des WIR 2.0-Kuratoriums 
 
Mit der Fertigstellung des WIR 2.0-Ziel- und Maßnahmenkatalogs endet das Mandat der WIR 
2.0-Lenkungsgruppe. An deren Stelle wird ein neues, dauerhaftes Gremium zur Begleitung 
der fünfjährigen Umsetzungsphase des WIR 2.0 eingesetzt.  
 
Dieses neue Gremium heißt „WIR 2.0-Kuratorium“ und wird paritätisch aus internen (Verwal-
tung und Politik) und externen Mitgliedern (Zivilgesellschaft, Kammern, Verbänden, Region) 
zusammengesetzt (siehe nachfolgende Tabelle).  
 

Mitglieder des WIR 2.0-Kuratoriums 

Vorsitz 
Leitung des Fachbereichs „Gesellschaftliche Teilhabe“  

 

Intern Extern 

7 Sitze Verwaltung 5 Sitze Ratspolitik 13 Sitze 

Jedes Dezernat benennt 
1 Fachbereichsleitung bzw. 
eine andere Person aus ei-

nem dieser FBe: 

 Büro Oberbürger-
meister  

 Personal und Orga-
nisation 

 Wirtschaft 

 Öffentliche Ordnung 

 Schule 

 Kultur 

 VHS 

 Soziales 

 Jugend und Familie 

 Sport, Bäder und 
Eventmanagement  

 Senioren 

 Planen und Stadtent-
wicklung 

 Bibliotheken 

Die Sitze werden entspre-
chend der Verteilung der 
stimmberechtigten Mitglie-
der im Internationalen Aus-
schuss vergeben.  
 
Nach aktuellem Stand ver-
teilen sich die Sitze wie 
folgt:  
 
2 Sitze Die Grünen/B90 
2 Sitze SPD  
1 Sitz   CDU 

4 Sitze: Vertreter*innen von 
Migrant*innenorganisationen  
gewählt für 2½ Jahre in einer 

Wahlversammlung der  
Migrant*innenorganisationen  

1 Sitz: Delegiertenkonferenz 
der Integrationsbeiräte 

der LHH 

8 Sitze: DGB, IHK, Rat der 
Religionen, Arbeitsgemein-
schaft Wohlfahrtsverbände, 
JobCenter, Koordinierungs-

stelle Migration und Teil-
habe der Region Hannover, 

WIR 2.0 Postmigrantisch 
(AG Jugend), Organisation 
aus der Flüchtlingsarbeit 

Für den Fall des  
Nachrückens: 
1) eine Stiftung 

2) Stadtjugendring  
3) Stadtsportbund 
4) Seniorenbeirat 

1 Sitz mit beratender Funktion: Wissenschaft / Universität 

 
Die Mitglieder des Kuratoriums werden nicht zur Person berufen, sondern die Sitze im Kura-
torium werden an Organisationen (extern) und Organisationseinheiten/Fraktionen (intern) 
vergeben. Dies bedeutet, dass die Organisationen/Organisationseinheiten/Fraktionen frei 
darüber entscheiden, wer sie im Kuratorium repräsentiert. Allerdings muss mindestens die 
Hälfte der Sitze im Kuratorium mit Personen mit Migrationshintergrund (Eingewanderte und 
ihre Nachkommen) besetzt werden. Eine geschlechtergerechte Besetzung ist ebenfalls an-
zustreben. Im Fall des dauerhaften Ausscheidens einer externen Organisation rückt entspre-
chend der Reihenfolge eine der vier aufgelisteten Organisationen nach.   
 
Aufgaben des Kuratoriums und Sitzungszyklus 
Das Kuratorium wirkt gemeinsam mit dem Dezernat für Soziales und Integration in die Stadt-
gesellschaft hinein, um für die Umsetzung der Ziele des WIR 2.0 zu werben. Es berät über 
die Verteilung der Fördermittel aus dem WIR 2.0-Förderprogramm und gibt konkrete Emp-
fehlungen, welche Projektanträge bewilligt werden sollen. Es führt regelmäßige Reflexions-
gespräche zum Stand der Umsetzung der WIR 2.0-Maßnahmen mit den federführenden 
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Fachbereichen und schlägt fortlaufend Verbesserungen des Maßnahmenkatalogs vor. Das 
Kuratorium tagt mindestens zwei Mal im Jahr. 
 
Arbeitsausschuss  
Es wird ein fünfköpfiger Arbeitsausschuss gebildet, der mindestens sechs Mal im Jahr tagt. 
Die Mitglieder des Arbeitsausschusses werden vom Kuratorium jeweils für ein Jahr gewählt. 
Der Vorsitz des Arbeitsausschusses liegt automatisch beim Vorsitz des Kuratoriums und ist 
stimmberechtigt.  
 

Mitglieder des WIR 2.0-Arbeitsausschuss 

Vorsitz 
Fachbereichsleitung des Fachbereichs „Gesellschaftliche Teilhabe“  

Intern extern 

1 Sitz: Fachbereichsleitung 
oder andere von den internen 
Mitgliedern des Kuratoriums 

bestimmte Vertreter*in 

1 Sitz: für die 3 
Sprecher*innen 

Internationales von 
SPD / Grüne / CDU im 

alternierenden Verfahren 
je 2 Sitzungen für jede 

Fraktion 

2 Sitze: externe Mitglieder 
des Kuratoriums  

 
Aufgaben des Arbeitsausschusses  
Der Arbeitsausschuss berät über die Verteilung der Kleinprojekt-Fördermittel aus dem WIR 
2.0-Förderprogramm und entscheidet, welche Projektanträge bis 5.000 € bewilligt werden 
sollen. Er bereitet die Sitzungen des Kuratoriums vor und stimmt die praktische Öffentlich-
keitsarbeit mit der WIR 2.0-Geschäftsstelle im Dezernat für Soziales und Integration ab.  


